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(1) Die Baubehörde hat Ausnahmen von bautechnischen Anforderungen im Einzelfall zu bewilligen, wenn und soweit

1. dies vom Standpunkt des Denkmalschutzes, der Altstadterhaltung oder des Ortsbildschutzes zur Erhaltung einer

baulichen Anlage erforderlich ist;

2. es zur Wahrung eines charakteristischen und erhaltungswürdigen Orts-, Straßen- und Landschaftsbildes,

insbesondere in Altstadt- und Ortsbildschutzgebieten, notwendig ist;

3. dies bei Änderungen von baulichen Anlagen durch die bestehende bauliche Anlage bedingt ist und die Herstellung

der Übereinstimmung mit den bautechnischen Anforderungen in einem o enbaren Missverhältnis zu den Kosten

des Vorhabens steht; oder

4. bei baulichen Anlagen oder deren Teilen die Anwendung der betre enden Bestimmungen durch den

Verwendungszweck ausgeschlossen ist.

(2) Die Baubehörde kann Ausnahmen von bautechnischen Anforderungen im Einzelfall bewilligen, wenn und soweit

1. durch besondere bauliche Vorkehrungen dauerhaft und gleichwertig der Zweck der bautechnischen Anforderung

erfüllt wird;

2. die Einhaltung der betre enden Vorschrift nach der besonderen Lage des Einzelfalles eine unbillige Härte

darstellen würde;

3. die Einhaltung der betre enden Vorschrift bei Betriebsbauten den Betrieb verhindern oder emp ndlich

erschweren würde und für die Umgebung keine abträglichen Wirkungen durch die Ausnahme verursacht werden;

4. dies zur im öffentlichen Interesse gelegenen Erprobung neuer Bauformen dient;

5. dies zur Verwirklichung von außergewöhnlich energieeffizienten Technologien dient.

(2a) Für eine Ausnahme von den bautechnischen Anforderungen nach § 33a Abs 2 kann die Landesregierung durch

Verordnung nähere Festlegungen zu den Voraussetzungen gemäß den Abs 1 und 2 treffen.

(3) Die allgemeinen Anforderungen gemäß den §§ 3 bis 5 müssen bei der Bewilligung von Ausnahmen in einer dem

Zweck der bautechnischen Anforderung entsprechenden, zumindest jedoch in einer diesen Zweck noch ausreichend

erfüllenden Weise gewahrt sein.

(4) Die Erteilung einer Ausnahme kann nur auf Antrag erfolgen. Im Antrag ist das Vorliegen des Ausnahmegrundes

nachzuweisen. Die Erteilung einer Ausnahme kann mit der Baubewilligung verbunden werden. Sie ist ausgeschlossen

in den Fällen der §§ 47 bis 49a.
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